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Eidgenössisches Departement des Innern EDI; Änderung der Verordnung 
vom 27. Juni 1995 über die Krankenversicherung (Datenweitergabe der Ver-
sicherer in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung und zweiter Teil 
der Massnahmen zur Kostendämpfung des Pakets 1a); Vernehmlassung  P220310 
 

 

 
 
 

1. Der Regierungsrat genehmigt das vorgelegte Antwortformular an das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG). 

 
Begründung 

Der Bund hat bei den Kantonen und weiteren interessierten Kreisen ein Ver-
nehmlassungsverfahren zur Änderung der Verordnung vom 27. Juni 1995 
über die Krankenversicherung (KVV) durchgeführt. Die vorliegenden Ände-
rungen haben die Datenweitergabe der Versicherer in der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP) und den zweiten Teil der Massnahmen 
zur Kostendämpfung des Pakets 1a zum Gegenstand. Die Änderungen wer-
den insbesondere mit Blick auf die Kostendämpfung im Bereich der OKP im 
Grundsatz begrüsst. Der Regierungsrat schlägt allerdings gewisse begriffli-
che Änderungen und Präzisierungen vor. 
 

                                                                                            
 

 


